


                                                           
1)  Die Beglaubigung von Ablichtungen eigener, aber dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnender Urkunden, von Urkun- 

     den anderer Stellen sowie von Unterschriften und Handzeichen ist, soweit die Gemeinden dafür zuständig sind (vgl. § 1 der  

     Verordnung über die zur amtlichen Beglaubigung befugten Behörden –BayRS 2010-1-1-I- in Verbindung mit Art. 33, 34  

     BayVwVfG), dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnen. 





                                                           
2)  Gilt auch für die Anmahnung durch öffentliche Bekanntgabe nach § 122 Abs. 3, 4 AO 1977 
3  vgl. Nr. 1.3.2.1 und 1.3.2.2 der Bek vom 20.01.1999 (AllMBl S. 135) 
4  Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 20 Abs. 3 KG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von einer  

    Kostenerhebung abzusehen ist. 
5  vgl. auch Nrn. 1.5.1 und 1.5.2 der Bek vom 20.01.1999 (AllMBl S. 135) 



                                                           
6    vgl. § 12 Abs. 1 des Verordnungsmusters 
7    vgl. § 12 Abs. 3 des Verordnungsmusters 
8    Gilt für Tarifgruppen 7 und 8 



                                                           
9    Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 20 Abs. 3 KG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von einer  

      Kostenerhebung abzusehen ist. 



                                                           
10    Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob nicht nach Art. 20 Abs. 3 KG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG von einer  

       Kostenerhebung abzusehen ist. 
11    vgl. § 15 Abs. 3 des Satzungsmusters (Anlage 1 der Bek vom 13.07.1989, AllMBl S. 579) 


